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1. Aufbauten und Dekoration 

   Aufbauten und Dekorationen müssen aus schwer entflammbarem bzw. nicht 

   brennbarem Material hergestellt sein. 

   

2. Behelfsmäßige Leitungsverlegung 

    Kabel, Schläuche, Seile und ähnliche Leitungen im Bereich von  

    Fluchtwegen sind so zu verlegen, dass sie keine Stolpergefahr oder  

    Behinderung darstellen. Sie sind mit Gummimatten oder ähnliche sichtbar 

    abzudecken. 

 

3. Elektrische Einrichtungen 

    Elektroeinrichtungen, Elektrogeräte, Spannungswandler und sonstige  

    elektrisch betriebene Einrichtungen müssen den gültigen VDE –  

    Bestimmungen entsprechen. 

    Beim Betrieb elektrischer Geräte ist mindestens ein Pulverlöscher mit 6 kg   

    Löschpulver vorzuhalten. 

 

4. Aufstellung von benzinbetriebenen Stromaggregaten 

   Diese Geräte dürfen nicht direkt auf der Ladefläche aufgestellt werden. Sie 

   sind auf der Deichsel bei Anhänger bzw. außerhalb der Ladefläche bei  

   Fahrzeugen zu montieren. 

   Ein Nachtanken des Aggregates während der Veranstaltung ist verboten, 

   dies gilt auch bei Stillstand.  

 

5. Offenes Feuer 

    Ist auf Festwagen verboten. 

 

 

 



6. Flüssiggas bzw. Druckgas 

    Die Verwendung ist verboten, dies gilt nicht für Kraftfahrzeuge mit 

    Gasantrieb. 

 

 

  7. Anwesenheit von Verantwortlichen 

      Während der laufenden Veranstaltung muss ein Verantwortlicher ständig 

      anwesend sein.  
 

   
 

  Rechtsgrundlagen: 
 

• DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) 
 

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 1. April 1979 in der Fassung 

vom 1.Januar 1997, mit Durchführungsanweisungen vom April 1997 

aktualisierte Fassung Januar 2005 
 

 
A. Huppert, HBM 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


